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Stadt und Landkreis Coburg

Bekanntmachung des festgestellten 
Jahresabschlusses und des 
Bestätigungsvermerkes des 

Wirtschaftsprüfers für den Jahresab-
schluss 2023 gem. Art. 102 Abs. 3 Ge-

meindeordnung und § 25 Abs. 4 
Eigenbetriebsverordnung.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für 
Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken hat am 03. 
Dezember 2024 den Jahresabschluss 2023 gem. Art. 
102 Abs. 3 GO, § 25 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung 
und § 20 Abs. 3 der Verbands- und Betriebssatzung mit 
folgendem Jahresergebnis festgestellt:

Bilanzsumme 57.841.094,76 Euro
Jahresgewinn   2.249.697,71 Euro

Der Jahresgewinn 2023 in Höhe von insgesamt 
2.249.697,71 Euro ist lt. Beschluss der Verbandsver-
sammlung der Rücklage für „Zweckgebundene Rückla-
ge“ zuzuführen.

Der Bayer. Kommunale Prüfungsverband wurde von der 
Verbandsversammlung mit der Wirtschaftsprüfung be-
auftragt. Nach dem Ergebnis der Prüfung ist die Ge-
schäftsführung ordnungsgemäß.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers: 
(Auszug aus dem Wirtschaftsprüfungsbericht) 

„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen 
nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvor-
schriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
gemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschrif-
ten, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Zweckverbandes und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

München, 27.06.2024

Bayerischer Kommunaler 
Prüfungsverband

Christian Göb
Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss kann in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes für Abfallwirtschaft in Nordwest-Ober-
franken in 96487 Dörfles-Esbach, Von-Werthern-Str. 6, 
in den nächsten sieben Tagen nach Erscheinen dieses 
Amtsblattes während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen werden.

Dörfles-Esbach,  03.12.2024

Baj
Werkleiter

Landkreis Coburg

Haushaltssatzung 2024 des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der 

Heilgersdorfer Gruppe

Der Verbandsrat des Zweckverbandes zur Was-
serversorgung der Heilgersdorfer Gruppe hat die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 in 

seiner Sitzung am 10.06.2024 beschlossen.

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.
Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 13.01.2025 bis 
einschließlich 21.01.2025 öffentlich zur Einsichtnahme 
auf.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan kön-
nen während des ganzen Jahres im Rathaus Seßlach 
– Kämmerei – innerhalb der allgemeinen Amtsstunden 
eingesehen werden (Art. 40 KommZG, § 4 Bekanntma-
chungsverordnung). Das Landratsamt Coburg hat als 
Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.12.2024, 
Az.: 9412-13/2024/1 sein Einvernehmen erteilt.

Seßlach, den 12.12.2024

gez.
Maximilian Neeb
Verbandsvorsitzender

Haushaltssatzung des
Zweckverbandes zur Wasserversorgung

der Heilgersdorfer Gruppe
(Landkreis Coburg)

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der Verbandssatzung und Art. 41 des Geset-
zes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:
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§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  309.400,00 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  75.500,00 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4
1. Betriebskostenumlage
 Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.
2. Investitionsumlage
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 50.000,00 € festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in 
Kraft.

Seßlach, den 12.12.2024
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Heilgersdorfer Gruppe
gez.
Maximilian Neeb
Verbandsvorsitzender
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Die Redaktion des Coburger Amtsblatt wünscht 
Ihnen Frohe Weihnachten

einen guten Start ins neue Jahr.


